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Grundordnung der Berufsakademie Wilhelmshaven 
in der Fassung vom 01.10.2025. 

 

Die Berufsakademie Wilhelmshaven regelt ihre Angelegenheiten in dieser Grundordnung sowie in anderen Ord-
nungen. Sie ist so gestaltet, dass sie die Anerkennungsvoraussetzungen für eine Berufsakademie im Sinne des Nie-
dersächsischen Berufsakademiegesetzes (Nds.BAkadG) in der jeweils gültigen Fassung über die staatliche Anerken-
nung von Berufsakademien erfüllt.  
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Teil A Allgemeines  

§ 1 Name 
Die Berufsakademie trägt den Namen  

Berufsakademie Wilhelmshaven. 

§ 2 Gliederung der Berufsakademie Wilhelmshaven  
(1) Die Berufsakademie Wilhelmshaven bietet im Fach-
bereich Soziales die Bachelor-Ausbildungsgänge Soziale 
Arbeit, Management in der Sozialen Arbeit, Inklu-sive 
Heilpädagogik und Kindheitspädagogik an. 
(2) Es können weitere Ausbildungsgänge zugefügt wer-
den.  

§ 3 Aufgabe  
(1) Aufgabe der Berufsakademie ist die Förderung der 
wissenschaftlichen, berufsbegleitenden Ausbildung, des 
dualen Studiums. 

(2) Gemeinsam mit den Praxispartnern ermöglicht die 
Berufsakademie Wilhelmshaven durch die Studiengän-
ge Soziale Arbeit, Management in der Sozialen Arbeit, 
Inklu-sive Heilpädagogik und Kindheitspädagogik die 
Ausbildung von qualifizierten Fachkräften. Eine Aus-
dehnung des Studienangebots auf weitere Tätigkeitsbe-
reiche wird perspektivisch angestrebt. Ein besonderes 
Merkmal ist dabei die Berücksichtigung der regionalen 
Bedarfe, um vor Ort langfristig auch die Region zu stär-
ken.  

(3) Die Berufsakademie Wilhelmshaven dient der le-

bensbegleitenden Bildung und initiiert Veranstaltungen 
der Weiterbildung.  

(4) Die Berufsakademie unterstützt die Entwicklung 
einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen 
Welt. Lehre und Studium befähigen unabhängig vom 
Bachelor-Ausbildungsgang zu einem sozialen und ver-
antwortlichen Handeln in einem freiheitlichen, demo-
kratischen Rechtsstaat.  
(5) Die Berufsakademie berücksichtigt bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Bei allen Entscheidungen sind die 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten 
(Gender Mainstreaming). Die Berufsakademie berück-
sichtigt die besonderen Bedürfnisse Studierender und 
Beschäftigter mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung.  
(6) Die Berufsakademie Wilhelmshaven ermöglicht 
ihren Mitgliedern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die 
Eigenständigkeit in der Gestaltung von Forschung, Leh-
re und Studienbetrieb.  

§ 4 Rechtsform und Trägerschaft  
(1) Die Berufsakademie Wilhelmshaven ist gemäß § 1 
Abs. 1 des Niedersächsischen Berufsakademiegesetzes 
(Nds.BAkadG) eine besondere Einrichtung des tertiären 
Bildungsbereiches. 

(2) Trägerin ist die gemeinnützige Gesellschaft zur För-
derung des dualen Studiums und lebensbegleitender 
Bildung mbH, deren Gesellschafterin die Wiki gemein-
nützige GmbH ist.  

Teil B Aufbau und Organisation 

§ 5 Mitglieder  
(1) Mitglieder der Berufsakademie Wilhelmshaven sind 
die  

-  Akademieleitung 

-  die haupt- und nebenberuflich tätig Lehrende 
-  Lehrbeauftragte und  

-  Studierende.  
(2) Die einzelnen Mitgliedsgruppen sind bei der Beset-
zung von Gremien zu berücksichtigen. In sachlich be-
gründeten Ausnahmen kann im Einzelfall von dieser 
Regel abgewichen werden.  

§ 6 Organe, Gremien  
Organe der Berufsakademie Wilhelmshaven sind  
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-  die Akademiekonferenz 

-  die Akademieleitung  
-  das Kuratorium und 

-  der Beirat.  

§ 7 Akademiekonferenz  
(1) Die Akademiekonferenz wird von der Akademielei-
tung geleitet und beteiligt die an der Berufsakademie 
tätigen Lehrkräfte und Studierenden angemessen an 
der Gestaltung des Studienbetriebs. Sie berät allgemei-
ne Themen der Berufsakademie Wilhelmshaven und 
kann Beschlüsse zu fachlichen und organisatorischen 
Angelegenheiten der Studiengänge fassen. 
(2) Soweit Beschlüsse der Akademiekonferenz einnah-
men- oder ausgabenwirksam sind, bedürfen Sie zum 
Wirksamwerden der schriftlichen Zustimmung der Aka-
demieleitung. Die Rechte der Akademieleitung bleiben 
hiervon unberührt. 

(3) Die Akademiekonferenz findet mindestens einmal 
im Jahr statt. Die Akademieleitung lädt mit einer Frist 
von drei Wochen zu der Akademiekonferenz unter 
Angabe der Themen per Aushang und Bekanntgabe auf 
der Homepage.   

(4) Weitere Themenvorschläge der Mitglieder zur Aka-
demiekonferenz müssen der Akademieleitung bis min-
destens eine Woche vor dem Termin der Konferenz 
vorliegen. 
(5) Die Akademiekonferenz kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 

§ 8 Akademieleitung  
 (1) Die Akademieleitung führt die Berufsakademie 
Wilhelmshaven in Abstimmung mit der Geschäftsfüh-
rung der gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung 
des dualen Studiums und lebensbegleitender Bildung 
mbH, nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsver-
trages, der Grundordnung und der anderen Ordnungen 
sowie der Beschlüsse der übrigen Organe mit gebotener 
Sorgfalt. Sie vertritt die Berufsakademie Wilhelmshaven 
nach innen und außen. 
(2) In Ausübung dieser Aufgabe obliegen ihr alle Ange-
legenheiten und Entscheidungen der Berufsakademie, 
für die nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit in 
dieser Ordnung festgelegt ist. Sie entscheidet in Zwei-
felsfällen über die Zuständigkeit der Organe und Gre-
mien.  
(3) Die Akademieleitung wirkt darauf hin, dass die übri-
gen Organe, Gremien und Funktionsträger ihre Aufga-
ben wahrnehmen und die Mitglieder und die Angehöri-
gen der Berufsakademie ihre Pflichten erfüllen. Sie ist in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung der gemein-
nützigen Gesellschaft zur Förderung des dualen Studi-
ums und lebensbegleitender Bildung mbH verantwort-
lich für die Geschäftsbereiche Haushalt, Wirtschaft, 
Recht und Verwaltung der Berufsakademie Wilhelms-
haven.  

(4) Die Akademieleitung ist für die Durchführung der 

Evaluation verantwortlich.  
(5) Die Organe, Gremien und Funktionsträger der 
Berufsakademie haben der Akademieleitung Auskunft 
zu erteilen. Sie kann an allen Sitzungen der übrigen 
Organe und Gremien mit beratender Stimme teilneh-
men und sich jederzeit über deren Arbeit unterrichten.  

(6) Die Akademieleitung hat rechtswidrige oder nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit nicht vertretba-
re Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen der 
übrigen Organe, Gremien und Funktionsträger zu bean-
standen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.  

§ 9 Kuratorium  
(1) Das Kuratorium besteht aus je einem/r Vertreter/in 
der 

-  Gesellschafter  
-  Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer 
oder einer anderen berufsständischen Kammer 

-  Arbeitgeberorganisation 

-  Arbeitnehmerorganisation 

-  Lehrenden 
-  Studierenden 

-  an der Ausbildung beteiligten Betriebe 

-  der Stadt Wilhelmshaven. 
(2) Das Kuratorium berät in Fragen der fachlichen und 
akademischen Weiterentwicklung der Berufsakademie, 
in Personalfragen, in Fragen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, der Forschung und der Lehre.  
(3) Weitere Regelungen bezüglich sind im Gesellschaf-
tervertrag in § 14f geregelt.  

§ 10 Beirat  
(1) Der Beirat der Berufsakademie Wilhelmshaven setzt 
sich aus je einem/r namentlich benannten Vertreter/in 
der aktuell an der Praxisausbildung beteiligten Praxis-
partner zusammen.  
(2) Er berät in die Akademieleitung in rechtlichen und 
geschäftlichen Angelegenheiten. 

(3) Weitere Regelungen sind in der Beiratsordnung 
geregelt.  

§ 11 Studentische Selbstverwaltung  
(1) Die an der Berufsakademie Wilhelmshaven einge-
schriebenen Studierenden bilden die Studierenden-
schaft.  
(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Ordnung. Sie 
wählt gemäß dieser Ordnung eine Studierendenvertre-
tung mit einer/einem Vorsitzenden und einer/einem 
Stellvertreter/in. 

(3) Die Studierenden wirken an der Selbstverwaltung 
der Berufsakademie Wilhelmshaven mit, insbesondere 
in Bezug auf Lehre und Studium, auf die Integration der 
berufspraktischen Ausbildung in das Studium sowie auf 
Beziehungen zwischen Lehrenden und Studierenden. 
Dazu entsendet sie Vertreter/innen in die Gremien der 
Berufsakademie. 



 

________________________________________________________________________________________________________ 

Berufsakademie Wilhelmshaven. Grundordnung                                                                                                                                 Seite | 3 
GO/BA/20211016 

 

§ 12 Lehrende  
Im Rahmen ihrer Tätigkeit haben die Lehrenden folgen-
de Aufgaben:  
(1) Sie vertreten ihr Fachgebiet inhaltlich selbstständig 
in den Lehrveranstaltungen.  

(2) Hieraus entsteht die Verpflichtung, in angemesse-
nem Umfang Themen für Bachelor-Thesen anzubieten 
und diese zu betreuen sowie an den Prüfungen als Prü-
fer/in mitzuwirken.  

(3) Lehrende sind zur Wahrnehmung von Forschungs- 

und Entwicklungsaufgaben berechtigt. Sie können im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Berufsaka-
demie unter Benutzung der vorhandenen Einrichtungen 
anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung 
betreiben.  
(4) Lehrende übernehmen in angemessenem Umfang 
Aufgaben der Selbstverwaltungsorgane und Gremien 
der Berufsakademie. Sie wirken an der Studienberatung 
mit.  

§ 13 Inkrafttreten Grundordnung  
Die Grundordnung tritt am 01.10.2022 in Kraft. 

 

 
Dr. Stefanie Kretschmer 

Akademieleitung  
Berufsakademie Wilhelmshaven 

 

 


